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BDSG (neu)

Teil 2 - Kapitel 2 - Rechte der betroffenen Person

§ 37 - Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschlieBlich Profiling

(1) Das Recht gemal’ Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679, keiner ausschliellich auf
einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, besteht
Uber die in Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a und c der Verordnung (EU) 2016/679 genannten
Ausnahmen hinaus nicht, wenn die Entscheidung im Rahmen der Leistungserbringung nach
einem Versicherungsvertrag ergeht und

1. dem Begehren der betroffenen Person stattgegeben wurde oder

2. die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher Entgeltregelungen fir Heilbehandlungen
beruht und der Verantwortliche flr den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfanglich
stattgegeben wird, angemessene Mallnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der
betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer
Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunktes und auf
Anfechtung der Entscheidung zahlt; der Verantwortliche informiert die betroffene Person Uber
diese Rechte spatestens im Zeitpunkt der Mitteilung, aus der sich ergibt, dass dem Antrag der
betroffenen Person nicht vollumfanglich stattgegeben wird.

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dirfen auf der Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Sinne des
Artikels 4 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2016/679 beruhen. Der Verantwortliche sieht
angemessene und spezifische Malnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person
gemal § 22 Absatz 2 Satz 2 vor.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschlielliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel2/paragraph37?rev=1518424575 Gedruckt 30.01.2026
17:20


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel22
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel22
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel01/artikel04
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph22

	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 2 - Kapitel 2 - Rechte der betroffenen Person
	§ 37 - Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling




